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Zweite Satzung zur Änderung der 

Studiengangsprüfungordnung für die Bachelorstudiengänge  

Betriebswirtschaftslehre,  

Internationale Logistik und Wirtschaftspsychologie  

an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (SPO BWL) 

vom 29. Juni 2021 

 

 

Aufgrund des § 53 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 543), zuletzt geändert durch Artikel 

2 des Gesetzes  zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschrif-

ten im Hochschulbereich vom 25. März 2021 (GV. NRW. 2021 S. 331), hat die Technischen Hoch-

schule Ostwestfalen-Lippe folgende Satzung erlassen: 

 

 

Artikel I 

 

Die Studiengangsprüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre, Inter-

nationale Logistik und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe  

(SPO BLW) vom 27. Januar 2020 (Verkündungsblatt der Technischen Hochschule Ostwestfalen-

Lippe 2020/Nr. 05), geändert durch Satzung vom 13. Oktober 2020 (Verkündungsblatt der Techni-

schen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2020/Nr. 55),  wird wie folgt geändert: 

 

1.) Im Inhaltsverzeichnis, im Fließtext sowie in den Anlagen wird der Name des Studiengangs 

Internationale Logistik geändert in „Logistikmanagement“. 

 

2.) In § 4 b Abs. 1 wird der Umfang der praktischen Tätigkeit auf 6 Wochen reduziert. 

 

3.) Die Regelung zur § 8 b wird unter Absatz 1 geführt. Die Creditanzahl in Satz 2 wird auf 147 

Credits geändert. 

 

4.) § 8 b erhält die folgenden neuen Absätze 2 und 3: 

 

(2) Ferner sind aus der Wahlpflichtmodulgruppe nach Anlage 2 drei Prüfungen mit jeweils 

mindestens 6 Credits abzulegen. Sofern die notwendige Anzahl an Credits erreicht wor-

den ist bzw. überschritten wird, gelten weitere Fächer, in denen Credits erworben wer-

den, als Zusatzfächer; § 13 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Bachelorprüfungsordnungen 

bleibt unberührt. 
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(3) Auf Antrag des Prüflings kann der Prüfungsausschuss je Prüfling maximal ein Fach im 4. 

und maximal ein Fach im 5. Semester aus dem Fächerangebot der Technische Hoch-

schule Ostwestfalen-Lippe als ergänzende Wahlpflichtfächer zulassen. Die Zulassung ei-

nes Fachs setzt insbesondere voraus: 

1. Es muss sich um ein Prüfungsfach gemäß einer Prüfungsordnung eines Studiengangs 

handeln, für das Credits ausgewiesen sind. 

2.  Es muss sich um ein Fach handeln, das die Fächer des Wahlpflichtfach-Katalogs in 

sinnvoller Weise ergänzt oder abrundet. 

3.  Der Prüfling muss in dem Fach durch eine oder mehrere Prüfungen mindestens 6 

Credits erwerben. 

4.  Das Fach darf keinem Pflicht- oder Wahlpflichtfach des Bachelorstudiengangs Lo-

gistikmanagement inhaltlich entsprechen. 

 § 8 des Allgemeinen Teils der Bachelorprüfungsordnungen bleibt unberührt. Die oder 

der Studierende hat die für die Feststellungen des Prüfungsausschusses erforderli-

chen Unterlagen vorzulegen. Für die Zulassung zu Prüfungen aus anderen Studien-

gängen der Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe gilt § 25 Abs. 3 und 4 des All-

gemeinen Teils der Bachelorprüfungsordnungen.“ 

 

5.) Die Absatzzählung in § 9 wird wie folgt geändert: 

 

Der Absatz mit der Formulierung „Für die Modulprüfungen in den höheren Semestern…“ er-

hält die Zählung Absatz 2. Die ursprünglichen Absätze 2 und 3 werden zu Absatz 3 und 4. 

 

6.) § 9 Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt ergänzt: 

 

„3. Für die Zulassung zu den Modulprüfungen des 5. und 6. Semesters ist der Nachweis des 

erfolgreichen Bestehens der Module Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsstatistik er-

forderlich. Insgesamt ist ein Leistungsnachweis im Umfang von 78 CPs erforderlich.“ 

 

7.) Anlage 1 wird das Modul 7635 wie folgt korrigiert: 

 

Grundzüge der Ertragsteuern 

 

8.) Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

 

Das Modul 7731 Internationale Beschaffungslogistik wird vom 1. Semester in das 3. Semes-

ter verschoben. 
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Das Modul 7614 Grundzüge des Wirtschaftsprivatrecht wird vom 3. Semester in das 1. Se-

mester verschoben. 

 

Im 2. Semester wird das neue Modul 7785 Modelle und Prozesse in der Logistik (BMPL) mit 4 SWS 

und 6 Credits eingeführt. 

Das ursprüngliche Pflichtmodul 7617 Mikroökonomie wird im 4. Semester als Wahlpflichtmodul 

angeboten. 

 

Im 3. Semester wird das Modul 7738 Wissenschaftliches Arbeiten/Empirische Forschung gestri-

chen. 

Im 3. Semester wird dafür das neue Modul 7786 Fabrikplanung und Arbeitsvorbereitung (BFUA) 

mit 4 SWS und 6 Credits angeboten. 

 

Im 4. Semester wird das Modul 9999 Logistik-Studienprojekt/Planspiel Logistik wird gestrichen. 

Im 4. Semester wird dafür das neue Modul 7787 Management internationaler Lieferketten (BMIL) 

mit 4 SWS und 6 Credits angeboten. 

 

Im 5. Semester wird das neue Modul 7788 Wissenschaftliches Arbeiten/Seminar zur Logistik 

(BWAS) mit 4 SWS und 6 Credits angeboten. 

Das ursprüngliche Pflichtmodul 7727 Enterprice Resource Planning (aus dem 5. Semester) wird 

als Wahlpflichtmodul angeboten. 

Im 5. Semester werden folgende Module gestrichen: 

  7734 Wirtschaftsethik und  

7733 Seminar zu ausgewählten Themen der Logistik. 

 

Im 6. Semester werden die folgenden Module gestrichen: 

7730 International Management (englischsprachig), 

7728 Intercultural Communication and Negotiation (englischsprachig) und 

7729 International Logistics Business Game (englischsprachig) gestrichen.  

 

Im 6. Semester werden dafür die folgenden neuen Module angeboten: 

7789 Internationales Logistikmanagement (BILM) mit 2 SWS und 3 Credits, 

7790 Kommunikation und Verhandlung in der internationalen Logistik (BKVL) mit 2 SWS 

und 3 Credits und 

7791 Internationales Logistikplanspiel (BILP) mit 2 SWS und 3 Credits.  
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Folgende neue Wahlpflichtmodule werden im 4. und 5. Semester angeboten: 

 

 

Mo-
dul- 

Modul 
Kurz-

zeichen 
Summe   Semester/SWS     

Nr.     SWS CR 1 2 3 4 5 6 

  Wahlpflichtmodule  2)                   

7617 Mikroökonomie BMIK 4 6       4     

7792 Risk Management in internationalen Investitionen BRII 4 6       4     

 N.N. 1*  4 6       4     

7727 Enterprise Resource Planning BENT 4 6         4   

7793 Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeitsmanagement BWEN 4 6         4   

 N.N. 2*  4 6         4   

  Summe Wahlpflichtmodule    12 18       4 8   

2) Durch Prüfungen in drei Modulen sind mindestens 18 CR zu erwerben.  

* Vom Prüfungsausschuss gemäß § 8b Abs. 4 zugelassenes ergänzendes Wahlpflichtmodul aus dem Modulangebot der 

Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

 

 

9.) In der Anlage 4 wird die englische Übersetzung der Module aus Anlage 2 wie folgt anfge-

passt: 

 

Das neue Modul 7785 Modelle und Prozesse in der Logistik wird mit Models and Processes in 

Logistics übersetzt. 

Das neue Modul 7786 Fabrikplanung und Arbeitsvorbereitung  wird mit Factory and Production 

Planning übersetzt. 

Das neue Modul 7787 Management internationaler Lieferketten wird mit International Sourcing 

Management übersetzt. 

Das neue Modul 7788 Wissenschaftliches Arbeiten/Seminar zur Logistik wird mit Methods of Sci-

entific Work / Seminar in Logistics übersetzt. 

Das neue Modul 7789 Internationales Logistikmanagement wird mit International Logistics Ma-

nagement übersetzt. 

Das neue Modul 7790 Kommunikation und Verhandlung in der internationalen Logistik wird mit 

Intercultural Communication and Negotiation in Logistics übersetzt. 

Das neue Modul 7791 Internationales Logistikplanspiel wird mit International Logistics Business 

Game übersetzt 

Das neue Modul 7792 Risk Management in internationalen Investitionen wird mit Risk Manage-

ment in international Investments übersetzt. 

Das neue Modul 7793 Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeitsmanagement wird mit Business Ethics 

and Managing Sustainability übersetzt. 
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Artikel II 

Inkraftreten 

 

(1) Diese Satzung wird im Verkündungsblatt der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

veröffentlicht. Sie tritt mit Wirkung zum 01. September 2021 in Kraft. 

 

(2) Sie gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudi-

engang Logistikmanagement an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe einge-

schrieben werden.  

 

(3) Studierende, die vor dem Wintersemester 2021/2022 ihr Studium in dem Bachelorstudien-

gang Internationale Logistik an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe aufgenom-

men haben, können ihre Prüfungen bis einschließlich Wintersemester 2024/2025 nach der 

im Wintersemester 2019/2020 geltenden Studiengangsprüfungsordnung 27. Januar 2020 

(Verkündungsblatt der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2020/Nr. 5) geändert 

durch Satzung vom 13. Oktober2020 (Verkündungsblatt der Technischen Hochschule Ost-

westfalen-Lippe 2020/Nr. 55) ablegen, es sei denn, dass sie die Anwendung dieser Prüfungs-

ordnung schriftlich beantragen. Dieser Antrag ist unwiderruflich. In Härtefällen kann der Prü-

fungsausschuss auf schriftlichen Antrag die Frist gemäß Satz 1 verlängern. Nach Ablauf der 

gemäß Satz 3 verlängerten Frist gilt die Studiengangsprüfungsordnung für den Bachelorstu-

diengang Logistikmanagement an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe in der 

jeweils aktuellen Fassung.   

 

(4) Diese Satzung wird nach Überprüfung durch das Präsidium der Technischen Hochschule 

Ostwestfalen-Lippe und auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrat des Fachbereichs 

Wirtschaftswissenschaften vom 02.06.2021 ausgefertigt. 

 

Lemgo, den 29. Juni 2021 

 

Der Präsident 

der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

 

 

Prof. Dr. Jürgen Krahl 

Hinweis: 

Nach Ablauf von einem Jahr nach Bekanntgabe dieser Ordnung können nur unter den Voraussetzungen des 

§ 12 Absatz 5 Nr. 1 bis Nr. 4 Hochschulgesetz NRW Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften des 

Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen Rechts der Hochschule geltend gemacht wer-

den. Ansonsten ist eine solche Rüge ausgeschlossen.  


